
Fertigstellungsanzeige und Inbetriebsetzung für die folgende Trinkwasseranlage:

Ort/Ortsteil: Straße: Haus-Nr.:

Antragsteller/Kunde:

Die angemeldete Trinkwasseranlage ist gebrauchsfertig, sie wurde gemäß den Antragsangaben und den

technischen Regeln sowie nach DVGW-TRWI-DIN 1988 hergestellt und wird von mir nach Anschluss

an das Versorgungsnetz in Betrieb genommen. 

Druckprüfung

Spülung

angeboten

abgeschlossen

Der Zählereinbau kann erfolgen am: 

Das ausführende Installationsunternehmen bestätigt, die o. a. Trinkwasseranlage gemäß den Bestimmungen der Verordnung über

"Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV), den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen

Bestimmungen, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (TRWI - DIN 1988) errichtet zu haben. 

Sie wurde den vorgeschriebenen Prüfungen nach TRWI - DIN 1988 unterzogen und für dicht befunden. Die verwendeten Materialien

tragen das DIN-DVGW-Zeichen mit Registriernummer. 

Mir ist bekannt, dass die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach durch Vornahme oder Unterlassung einer Überprüfung der Trinkwasseranlage 

sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz keine Haftung für die Mängelfreiheit der Trinkwasseranlage übernehmen. 

Hinweis:

Die gebrauchsfertige Herstellung, Prüfung, Spülung und Inbetriebnahme der Anlage nach Einbau des Wasserzählers sind Pflichten 

des Installationsunternehmens. 

Der Wasserzähler wird erst dann gesetzt, wenn die Trinkwasseranlage fertiggestellt ist und dieser Antrag auf Inbetriebsetzung

(unterschrieben vom Vertragsinstallateur) dem Netzbetreiber vorliegt. 

Datum Stempel und Unterschrift des VIU

Prüfvermerk der Wasserwerke Jettingen-Scheppach: 

Eine Teileprüfung wurde durchgeführt. Nr.:

Die Trinkwasseranlage wurde an das Versorgungsnetz angeschlossen

Die Trinkwasseranlage wurde nicht angeschlossen aufgrund folgender Mängel: Ort:

Datum Unterschrift Wasserwerke Jettingen-Scheppach Datum Unterschrift

Gemäß DVGW-TRWI-DIN 1988 Teil 2 wurde an der Trinkwasseranlage durchgeführt 

Die Einweisung des Betreibers gem. DVGW-TRWI-DIN 1988 Teil 8 wurde durchgeführt, ggf. 

Bedienungsanleitung ausgehändigt. 

Ein Wartungsvertrag gem. DVGW-TRWI-DIN 1988 Teil 2 wurde 

Wasserzähler


